
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16.0ktober2023 

Gültig bis: 25.01.2035 Registrtemummer: ST-2025-005536014 

Gebäude 
~udetyp freistehendes E1nfam~ienhaus 

Adresse 

Gebäudeteil 2 

Bauiahr Gebäude 3 

Bauiahr Wänneerzeuger 3 ' 

Anzahl der Wohnungen 

Polhofstraße 18a 
06466 Seeland 
Wdlngebäooe 
1964 
2020 

Gebäudenutzfläche (A,.) 147,1 m• D nach § 82 GEG aus der Wohnfläche ermittelt 
Wesentliche Energieträger für Heizung 3 Erdgas 
Wesentliche Energieträger für Warmwasser Erdgas 
Erneuerbare Energien 3 Art: keine 

Art der Lüftung 3 

Art der Kühlung 3 

lnspektlOl'lspfhcht1ge Klimaanlagen 5 

)8( Fenstertüftung 
D SchachUüftung 
D Passive Kühlung 
D Geheferte Kälte 
Anzahl. 0 

Verwendung: 

D Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
D Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung 
D Kühlung aus Strom 
0 Kühlung aus Wärme 

Nächstes Fälligkeitsdatum der lnspekbon 

1 

Anlass der Ausstellung des 
Energieaus1Ne1ses 

D Neubau 
)8( Vermietung / Verl(auf 

D Modernisierung 
(Änderung / Erweiterung) 

0 Sonstiges (freiwillig) j 
( Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes 

1 
Ote energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzftäehe nach dem 
GEG, die sich In der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Ver-
gleiche ermOgl1chen (Erläuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modem1s1erungsernpfehlungen (Seite 4). 

)&( Der Energ1eauswe1s wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energ1ebedarfsauswe1s) Die Ergebnisse Stnd 
auf Seite 2 dargestellt Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. 

D Der Energ1eaus1Ne1s wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energleverbrauch9 erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. 

Datenerhebung BedarfNert>rauch durch )8( Eigentümer D Aussteller 
D Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (fre1W1llIge Angabe) 

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises 

Energ1eauswe1se dienen ausschließlich der lnformatJon. Die Angaben im EnergIeausweIs beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben 
bezeichneten Gebäudeteil Der EnergieaUSINelS Ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen 

Aussteller (mit Anschnft und Berufsbezeichnung) 

Andreas Hampe 

IJndenstraße 34 
06469 Stadt Seeland 

' Oitum o.s angw.-endeU:n GEG. geoebeoenfalls du angewendeten Änderungsgesetzes zum GEG 7 nu, vn Falle dvs § 711 Ai>,;itz 2 Sat.? 2 GEG einzuliegen 
Mehrl~ rmgllCh 

' bei Vlttrr~ 13.iu)ilv der Öbergabe5Wl!On 
Ode,( kooillnlelle LüttunQi,. und KJ1munl~n Im Sinne des§ 74 GEG 

t 
1 

l 



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober 2023 

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer: ST-2025-005536014 2 

Energiebedarf 

Trelbhausgasemlsslonen n,4 kg CC>i-Äqulvalent /(m'·a) 

313,1 kWh/(m'·a) 
Endenergiebedarf dieses Gebludes ' 

__ c _ _,___ o_~_E _~_ F~ 
0 25 50 75 100 125 

Anfonleru[)Qtl] gemH GEG 2 

Prjmlrenergiebedarf 

Ist-Wert 348,3 kWh/(1112-a) Anforderungswert 139,11 kWh/(m'·a) 

Enernebsche Ouahtät der Gebäudehül1e 1-!r' 
Ist-Wert 1,05 W/(m'·K) Anforderungswert 0,56 W/(m'·K) 

S01Trner1ocher Wärmeschutz Cbet Neubau} eingehalten 

150 175 200 225 >250 =-349,3 kWh/(m'·a) 

Primärenerglebedarf dieses Gebäudes • 

Für Energlebtd,lrfsl>tctc;hnyDQtl) ytfWIOdttn Ytrttbl'ID 
)8( Verfahren nach DIN V 18599 

Regelung nach§ 31 GEG rModellgebäudeverfahrenj 
)8( Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG 

Endenergiebedarf dieses Gebäudes (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 313,1 kWh/(m2·a) 

( Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien 
Nutzung erMUef'barer Energien 3 0 fOr Heizung D für Warm.wsser 

Nutzung zur ErfQllung der 115%-EE~ g«nl& f 71 AbNIZ 1 In 
Vetbindung mit AbNtz 2 oder 3 GEG 
0 Erfüllung der 65%-EE-Regel durch pauschale Erfüllungsoptionen 

nach§ 71 Absatz 1,3,4 und 5 in Verbindung mt § 71b bis h GEG3 

0 1-iausubefgabeslation (Warmenetz) (§ 71b) 
0 Wlirmepurr1)e (§ 71c) 
D SltOl11dlreklhelzung (§ 71d) 
D Solartherlri5Che Anlage(§ 71e) 
D Hewlng$811lage fOr Biomasse oder Wasserstoff/-deovate (§ 71f,g) 
D Wärmepu~n-Hybndhe1zung (§ 71h) 
D Solartherrrie-Hybndheozung (§ 71h) 
D Dezentrale, elektnsche Warm.wsserbereitung (§ 71 Absatz 5) 

D Erfüllung der 65%-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung Im 
Einzelfall nach§ 71 Absatz 2 GEG Anteil Wir- Anteil EE6 Anteil EE6 

mebtrelt-5 dar Eln.ul- •ll•r 1 Art dar emauatblran Energie atellung 111i1ga Anlegen 

Summa• % 

0 Nutzung beo Anlagen, für doe doe 65%-EE-Regei nicht gilt 8 

Art d41r fillWiUarbarllfl Energie Anteil EE '0 

f ; VllillAiUI Einlf&ge Ulld Et1a~rU11(18n In der Anlage 
Summe' 

6Mll.e r urmw 1 11ut Seite 1 de1 Etwlrg1e11u1wel11H 
nut IA,1 H11utiau tiiJVAII 001 Moderol1lerUfl(I Im Fall § 80 Al>sa1z 2 GEG 
fliullrlacJ 11111nnuw,i H"Ml'JIIUl 

' r.r11 Ul~i>Hlhllnhaus, fAfM f,li,,h1fimll1ento11u~ 
Nlwol der l..m1.A11an1egv an IJ~r warrneb11111111>1ullu110 &llij, AlllüQun 

6 AAIAiol CF an der warmet)ure11~111lluno tJer rlntulonlaoot1111a, Anlooen 

H<)agoflfWl Sollwllt /IG, fiie,gli"'°filbf Woflll4lll U O 1 

'M, 

Vergleichswerte Endenergie 4 

CIDIEI F • 
0 2S IIO 75 100 125 150 175 200 225 >250 

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren 
Das GEG lässt für die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche 
Vetfahren zu, die Im Einzelfall zu untersch1edlichen Ergebnissen führen 
können. lnsbesonderewegen standardisierter Randbed1ngungenenau-
ben die angegebenen Werte keine ROckschlüsse auf den tatsachhcheo 
Energieverbrauch.D1eausgewiesenenBedarfswertede<Skalas1ndspe-
ZJfische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebäudeoutzftäoche 
(AN), die 1m Allgeme1nen größer 1st als die WohnHciehe des Gebaudes. 

' nur beo e111em oeme1nsomo11 Nachweis mt m11hreren Anlag11n 
• Sumno e1nschl1eßhch geoebenentalls well11r11r ElnlfliQe In dllr Anlag11 
u Anlagen, doe vor dem I Januar 2024 zum Zweck dllr lnbetriebnal\nw 111 

olnam Goblluda elngob.iu1 odor aufg11stellt worden 1md oder lllner Über-
oanosreooluno w\111rfdllo11, gomtlß Beriehmmg Im EII\Zellall 

•0 An1ell EP. on der wa11neborelt111elhono oder dllm Wlnr,i,../Kalteenerglebedarf 

j 



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
16. Oktober 2023 gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer: ST-2025-005536014 

Energieverbrauch 
Treibhausgasemlsslonen kg C02-Äquivalent /(m'·a) 

___ ..,__ D E _] 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser 

Zeitraum 
\/On bis Energieträger 2 

D weitere Einträge in Anlage 

Vergleichswerte Endenergie 3 

1 D E 1 
O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 -=-

Erläuterungen zum Verfahren 

Primär- Energie- Anteil Anteil Klima-energie- verbrauch Warmwasser Heizung faktor faktor- [kWh) (kWh) [kWh) 

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen 
sich auf Gebäude, in denen Wärme fOr Heizung und 
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt 
wird. 
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- Oder Nahwärme 
beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten, 
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer 
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit 
Kesselheizung zu erwarten ist. 

Das Verfahren zur Erm,Wung des Energieverbrauchs Ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter 
Geb3udenutznäche IAJ nach dem GEG, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch eines 
Gebäude$ weicht insbesondere wegen des W1tterungse1nflusses und &ich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab. 

flflle Ful'..oole 1 auf Seite 1 des Energleau,v16l6eI 
1 ~nfatl, auch I.MritalldsZAJ6Ghl&ge, Warmwasser• oder KOhlpau,chale In kWh 
1 EFH l:infa,nhenhaus, MfH Meht1arnhenhau6 

H<N;elll<Ah &'"Al„111• HJ fn<,1g_,1,., ~1#1 V/rA"J,-..n 13 .0 1 

1 



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
16.0ktober2023 gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: ST-2025-005536014 1 4 j 
-

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung r Maßnahmen zur kostengünstigen Vert>esserung der Energieeffizienz sind )< möglich D nicht möglich 
Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen 

-

II 
empfohlen (freiwillige Angaben) 

in Zu- als geschätzte geschätzte Kosten 
Nr. Bau-oder Maßnahmenbeschreibung in sammen- Einzel- Amortisa- pro eingesparte 

Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit maß. tionszeit KIiowattstunde 
größerer nahme Endenergie 
Modemi-
sieruna 

1 Wände Fachliche Beratung über Dämmung der D )< 
Aussenfassade 

l 
1 r 

t 
f 
1 

II t 
D weitere Einträge im Anhang 

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information. 
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung. 

l Genauere Angaben zu den Empfehlungen Andreas Hampe 

lind ertlältlich bei/unter: 
Undenstraße 34, 06469 Stadt Seeland 

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig) 

1 Ful'.IIOIM 1 11A &111111 001 Enirgleau1wetse, 

~<Al) ~il. NJ, fllO•Q„lletiltl 1/'/0lltlOII 13 0 1 
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober 2023 

Ertäuterungen 

Angabt Geblugeteu - Seite 1 
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen 
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemaß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu 
beschranken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im 
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieaus'Neis durch die Angabe 
• Gebaudeleir deutlich gemacht. 

Erotvtd>lm EDtf'Plen - Seite 1 
Hier wird darüber inlonniert, wofür und in welcher Art erneuerbare 
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zur 
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu 'Neitere Angaben. 

Energleblldart - Seite 2 
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf 
und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der 
Bauuntertagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme 'IOO 
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, 
definiertes NutzeNerhalten, standardisierte Innentemperatur und innere 
Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität 
des Gebäudes unabhängig vom Nutzelvelhalten und 'IOO der Wetterlage 
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen 
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächli-
chen Energieverbrauch. 

Primirenerqltl>tdirt - Seite 2 
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er 
berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe 'IOO Primälenergiefaktoren 
auch die sogenannte .VOiiiette· (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, 
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z.B. Heizöl, Gas, 
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen 
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die 
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. 

Eom:qetlsche QyaUtit dt! GebludehQUe -§ejte 2 
Angegeben ist der spezifische, auf die warmeübertragende Umfas-
sungsllache bezogene T ransmissionswärmever1usl Er beschreibt die 
durchschnrttliche energetische Qualität aller wärmeübet1ragenden Um-
fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. 
Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außer-
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommertichen 
Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes. 

Endenergiebedarf - Seite 2 
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jähr-
lich benötig1e Energiemenge für Heizung, Lüftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gen errechnet und ist ein Indikator für die EnergieeffiZJenz eines Gebäudes 
und seiner AnJagentechnik. Der Endenergiebedarf Ist die Energiemenge 
die dem Gebäude unter der Annahme 'IOO standard1s1erten Bedingungen 
und unter Berückslchtigung der Energlevenuste zugeführt werden muss, 
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwassertledarf und 
die notMndige Lüftung sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert 
signalISleft einen geringen Bedalf und damit eine hohe Energaeellizienz. 

webte zur Nutzung IO'JIVld>tw EDtf'PitD zur Ertouuna 
dtc W!i:f.E::ßt9tl - Seitt 2 
§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, daH Heizungsanlagen, die zum Zweck der 
lobelriebnahme 1n einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden, 
grundlätzllch zu m1nde&ten165 Prozent mit emeueroarem Energien betne-
ben -den. Die 65%-EE-Regel gilt ausdrOcldich nur rar neu eingebaute 
oder aufgesi.llte Heizungen und überdies nach Maßgabe eines Systems 
von Übe<gaogsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. In dem Feld "Angaben zur 
Nutzung emeue,barer Energien" kann für Magen, die den §§ 7t ff. GEG 
bere,ts uotelfallen, die Erfüllung per Nachweis Im E1nzeilall oder per pau-

1 lkolie FußnolAi 1 IUf Sei~ 1 dH Energleau1-.wl111 

W.h,-,WOWI Sofhr;11• Nl En,rgKlbet111t1 'N>Man 1 ).O 1 

5 

schaler Erfüllungsoption ausgewiesen werden. Für Bestandsanlagen, auf 
die §§ 71 ff. nicht anzuwenden sind oder für die Übergangsregelungen 
nach§ 71 Absatz 8, 9 oder§ 71i - § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen 
gelten, können die zur Wärmebereitsteilung eingesetzten erneuerbaren 
Energieträger aufgeführt und kann jeweils der prozentuale Anteil an der 
Warmebereitsteilung des Gebäudes ausgewiesen werden. 

Endenergievert>rauch - Seite 3 
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der Ab-
rechnungen 'IOO Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt. 
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes 
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste 
Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen 
Wetterdaten und mithilfe 'IOO Klimafaktoren auf einen deutSChiand'Nei-
ten Mrttelwert umgerechnet. So führt beispiels'Neise etn hoher Vertirauch 
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurtetlung 
des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf <fie energeti-
sche Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert 
signalisiert etnen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu 
eiwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können 
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, 'Neil sie 
'IOO der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, 'IOO der jeweiligen Nutzung 
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhängen. 
Im Fall längerer Leerstande wird hierfür ein pauschaler Zuschlag rechne-
nsch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse 
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
beraen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch Ober eine Pauschale 
berücksichtigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen 
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen 
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle .Verbrauchserfassung" 
zu entnehmen. 

ertmarenergievtrt>@uch - §ttte 3 
Der Primarenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten 
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf Wird er mithilfe 
'IOO Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die VOiiiette der JeWetlS etnge-
setzten Energieträger berücksichtigen. 

Il'ltbhtU19111DJlyk>nen - Seite 2 und 3 
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Pnmärenergievertlrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen. 

Pftichtangabln fQr lromobmenaDZflgen - Seite 2 und 3 
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die In § 87 
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erfoldenichen 
Angaben sind dem Energ1eauswets zu entnehmen, je nach Auswetsart 
der Seite 2 oder 3. 

Yergieichswerte - Seite 2 und 3 
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene Sind modellhaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergletche der Werte die-
ses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sem. Es Sind 
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte für die 8lnzeinen 
Vergleichskategonen liegen. 


